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A l l e R e c h t e v o r b e h a l t e n 



Vorrede zur vierzehnten Auflage 

Ein Institutionenlehrbuch hat heute ein anderes Wesen als 
dereinst. Es handelt sich nicht mehr, wie früher,  um eine bloße 
Vorbereitung auf das Studium des römischen Rechts (des Pan-
dektenrechts), sondern um eine Darstellung, die durch sich selber 
die Herrschaft  zwar nicht über alle Einzelheiten, aber doch über 
das Ganze des römischen Rechts vermittelt. Die Zeit des leicht-
gcflügeltcn, knappgefaßten Institutionenlehrbuchs ist vorüber. Der 
Umfang des Werkes wächst, denn die Aufgabe ist gewachsen. 

Es gilt einerseits, die Tätigkeit unserer Wissenschaft auf dem 
Gebiet der Geschichte des römischen Rechts zusammenfassend 
zu begleiten. Unsere gerade jetzt zu neuer Blüte sich entfaltende 
römisch-rcchtsgeschichtliche Forschung muß in dem Institutionen-
lehrbuch eine Stätte finden, wo ihre reichen Ergebnisse zu einein 
Bilde gestaltet auftreten, um den großen Stil des Baus der Rechts-
entwicklung zu offenbaren  und durch die Macht des Fernblicks 
in die Vergangenheit die Jugend lehrend zu begeistern. 

Es gilt andererseits, in den systematischen Ausführungen die 
Grundlehren des Privatrechts an der Hand des römischen 
Rechts als Einführung in das heute geltende Recht darzulegen. 
Deshalb muß eine gewisse Vollständigkeit erstrebt und alles ge-
bracht werden, was für das wissenschaftliche Verständnis des 
römischen Rechts erheblich ist. Schon die 13. Auflage dieses 
Buches hat sich auf diesen Standpunkt gestellt. In der Neu-
auflage ist daran festgehalten. Es ist darum auch unternommen 
worden, schwierigeren Rechtsbegriffcn  näher zu treten, die wie 
im römischen so im heutigen Recht eine beherrschende Stellung 
einnehmen. Die Unentbchrlichkeit scharfer  Begriffe,  durch welche 
unsere Wissenschaft die Welt der Rechtssätze sich unterwirft, 
muß schon in einem Institutionenlehrbuch offenbar  werden. 
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Juristisches Denken, d. h. Denken in den Kategorien, welche die 
Formen der rechtlichen Vorgänge und Verhältnisse in Klarheit 
widerspiegeln, ist nicht das Einzige, aber das Erste, was für den 
Juristen notwendig ist. Zunächst soll diese Fähigkeit an den ver-
hältnismäßig einfachen Bildungen des römischen Rechts geübt 
werden. Immer aber erscheint hinter dem römischen Recht der 
Fortschritt der Entwicklung zu unserem bürgerlichen Recht. 
Immer gilt es, das Verhältnis der Grundgedanken des römischen 
Rechts zu den praktischen Ideen des geltenden Rechts heraus-
zustellen. Denn im Rechtsunterricht soll das römische Recht ein 
Mittel für das Studium unseres Rechts bedeuten. 

Trotz der Steigerung der Aufgabe ist die Art der Dar-
stellung eine institutionenmäßige, an erster Stelle auf die Ge-
staltung des Stoffes  gerichtete geblieben. Es soll dem Anfänger 
ermöglicht werden, ein Bild von der Geschichte des römischen 
Rechts, von seinem geistigen Inhalt und von seiner Bedeutung 
in der Gegenwart zu gewinnen. Auch die vorliegende erweiterte 
Gestalt des Buches soll in der Formgebung die Art eines Institutioncn-
lehrbuches bewahren. 

Leipzig, am 2. Juli 1911, 
Rüdolpli Sohm. 

Vorwort zur siebzehnten Auflage. 
Die fünfzehnte  Auflage dieses Buches ist noch von Rudolph 

Sohm selbst durchgearbeitet und entsprechend den Fortschritten 
der Forschung ergänzt worden. Die sechzehnte Auflage war ein 
unveränderter Abdruck der fünfzehnten. 

Von der siebzehnten Auflage an sollten die weiteren Schicksale 
dieses Buches Ludwig Mitteis anvertraut werden. Er hat die 
nicht leichte Aufgabe auf sich genommen, die „Institutionen", in 
der Weise, wie dies, Sohm selber in der vorne stehenden Vorrede 
zum Ausdruck bringt, fortzuführen.  Dabei ist unter Mitteis' Hand 
freilich aus manchen Partien des Buches — ich nenne, ohne auf-
zählen zu wollen, die Lehre vom Besitz; besonders zahlreiche Gegen-
stände des Obligationenrechts (so strenge und freie Kontrakte 
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Teile des Kauf rechts, Kondiktionen, Novation); dann Testaments-
recht; Bau der Formeln — etwas ganz Neues geworden, so daß 
man diese Auflage kaum mehr als bloße Bearbeitung bezeichnen 
darf, fehlt doch auf wenig Seiten die ändernde Hand. Man muß' 
das Neue in diesem Buche liber nicht bloß für die Lehre, sondern 
auch für die Forschung um so höher einschätzen, als Mitteis große 
Gebiete des römischen Privatrechts in handbuchmäßiger Ver-
arbeitung teils druckfertig,  teils im Stadium weit geförderter  Vor-
arbeit für die ferneren Bände seines großen Werkes bereitgestellt 
hatte: Arbeiten, die nicht herausgegeben werden dürfen, aus denen 
wir nun aber wohl manche Frucht unter den Blättern dieses Lehr-
buches suchen dürfen. Mitteis war es nicht gegönnt, die neu ge-
arbeiteten Institutionen, deren Manuskript er kurz vor seinem Tode 
abgeschlossen hatte, a ich einmal nur der Öffentlichkeit  zu übergeben. 

Dem Herausgeber war die Aufgabe gestellt, einerseits Sohms 
altehrwürdige Institutionen, mit welchen sich für Tausende und 
Tausende deutscher Juristen die Erinnerung an das römische Recht 
überhaupt verbindet, in ihrer überkommenen klassischen Form, 
aber mit den Änderungen und Ergänzungen des Bearbeiters weiter-
zugeben, anderseits aber der gewiß berechtigten Forderung des Ver-
lages an ein Lehrbuch gerecht zu werden, dieses nicht zu sehr zum 
Handbuch anschwellen zu lassen. Ich konnte bei diesem Stand der 
Dinge von vornherein mit Streichungen nur dort einsetzen, wo 
Mitteis' Hand nicht beteiligt war und wo jeder Leser Sohms eigene, 
vielfach gerade in ihrer Breite der Darstellung und Schönheit der 
Sprache gleichermaßen für den Anfänger und den gereifteren Leser 
unübertrefflichen  Institutionen in der früheren Auflage nachzulesen 
vermag. Die von Mitteis herrührenden Partien und natürlich all 
das vom alten Stamm, an das sie sich ansetzten, vertrugen schon 
darum keine Kürzung, weil hier noch nirgends Veröffentlichtes  mit-
zuteilen war. Ich habe es dabei als meine Pflicht betrachtet, Mitteis' 
Änderungen und Ergänzungen wörtlich wiederzugeben. Wo ich 
— ausnahmsweise — selbst einen Zusatz oder eine Änderung für 
notwendig hielt, ist das, abgesehen von redaktionellen und sonstigen 
Kleinigkeiten, ausdrücklich mit eckigen Klammern vermerkt. 

Das Buch von zwei Großen der deutschen Rechtswissenschaft 
wird neuerdings in die Hände der deutschen Jugend gelegt. Es ist 
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vom einen in langen, glücklichen Jahren geschaffen,  vom anderen 
in schwerer Not der Zeiten umgestaltet. Die Pflege des römischen 
Rechts ist in der für uns in Betracht kommenden Welt der Höhen-
messer der Kultur eines Volkes auf dem Gebiete der Jurisprudenz. 
Die Pflicht der Jugend, für die dieses Werk Sohm und Mitteis ge-
schrieben haben, ist es, sich in trübsten Tagen zu behaupten, bis 
auch bei uns wieder die Sonne leuchtet und die Bahn für Friedens-
werke von äußeren Hemmnissen frei ist. Daß den Jungen, die dieses 
Buch in die Hand nehmen, diese Sonnentage beschieden sein werden, 
ist unsere sichere Zuversicht, daß auch die Älteren noch die Morgen-
röte sehen mögen, ist unsere Hoffnung. 

München, am 8. Mai 1923. 

Leopold Wenger. 
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E i n l e i t u n g · 

Erstes Kapitel. 

D i e A u f g a b e . 
§ l . 

Die Aufnahme des römischen Rechts in Deutsehland· 
Im 16. Jahrhundert vollzog sich in Deutschland jeno große 

Erneuerung des Bildungslebens, welche die mittelalterlichen 
Anschauungsformen und Gedanken durch den wiedergeborenen 
Geist des Altertums verdrängte. Von Italien war die Bewegung 
ausgegangen» Im 16. Jahrhundert eroberte sie die abend-
ländische Welt. An die Stelle der Gotik trat der Stil der 
Renaissance, an die Stelle der Scholastik der Humanismus. Auch 
das deutsche Rechtsleben ward in die mächtige Strömung bmein-
gerissen. Das vaterländische Reefit, in Land- und Ortsrechtc 
zersplittert, nicht verteidigt noch fortgebildet durch eine starke 
Reichsgewalt, vermochte dem Andrang der neuen Ideen nur 
unvollkommenen Widerstand entgegenzusetzen. Was am Ende 
des Mittelalters sich bereits vorbereitet hatte, vollendete sich im 
16. Jahrhundert: die Aufnahme des römischen Rechts 
in Deutschland. 

Seitdem ist das römische Recht ein Bestandfeil unseres 
Rechts geworden. Die ganze mit dem 16. Jahrhundert an-
hebende Rechtsentwicklung Deutschlands bewegt sich in der 
Wechselwirkung zwischen dem aufgenommenen römischen und 
dem einheimischen deutschen Recht. 

Fast noch bedeutender aber als der sachliche Erfolg des 
römischen Rechts war der Einfluß, welchen es auf unsere wissen-
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scbaftlichen Vörstellungen geübt hat. Das mittelalterliche Recht, 
nicht in Büchern, sondern in dem Gedächtnis der Männer sein 
Leben führend, hatte eine Rechtswissenschaft in Deutschland 
nicht hervorgebracht. So geschah es, daß die römische Juris-
prudenz, welche mit dem Corpus juris civilis herüberkam, bei uns 
ein leeres, unbesetztes Gebiet fand, welches sie ohne Schwert-
streich in Besitz zu nehmen vermöchte. Erst seit dem 16. Jahr-
hundert, d. h. erst seit und infolge der Aufnahme des römischen 
Rechts, gab es bei uns eine deutsche Rechtswissenschaft, und 
dieec deutsche Rechtswissenschaft hat von vornherein die Züge 
der Mutter an sich getragen, welcher sie entstammte: der 
römischen Jurisprudenz. Derselbe geniale Formensinn, welcher 
die antike Kunst auszeichnet, hatte auch der antiken Rechts-
wissenschaft jenes Ebenmaß, jene Durchsichtigkeit, jene ein-
leuchtende Kraft ihrer Begriffe  gegeben, welche nun in Deutsch-
land, sobald nur das römische Recht in den Gesichtskreis der 
Zeit eintrat, die Geister gefangen nahm, pie römische Juris-
prudenz kam, sah und siegte. Seit dem 16. Jahrhundert bis 
heute ist sie die Lehrmeisterin unseres juristischen Denkens ge-
wesen, und darum fangen wir noch heute unseren juristischen 
Unterricht mit dem römischen Recht an. 

Der Teil des Rechts, für welchen es dem Altertum gelang, 
die größten Erfolge davonzutragen, ist das Privatrecht ge-
wesen, welches an erster Stelle das Recht der Vermögens-
verhältnisse (Eigentum, Schuldverhältnisse) bedeutet. Die Wissen-
schaft des römischen Privatrechts bildet daher noch heute 
eine Grundlage unserer Jurisprudenz. Hier setzen auch die 
„Institutionen" ein, um dem Anfänger die erste Anschauung von 
seiner Wissenschaft zu gewähren. 

Pandektenrecht und deutsches Privatrecht. 
Das römische Privatrecht ist durch die „Rezeption" im 

16. Jahrhundert gemeines deutsches Privatrecht ge-
worden. Es galt für das ganze deutsche Reich. Von dem vor-
nehmsten Teil des Corpus juris civilis, den „Digesta seu Pan-
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dectae" (vgl. unten § 6), empfing es bei uns den Namen 
Pandektenrecht. Aber das „Pandektenrecht" Deutschlands 
fiel nicht schlechtweg mit dem Recht des Corpus juris civilis (dem 
„reinen" römischen Privatrecht) zusammen. Wäre es doch auch 
unmöglich gewesen, das römische Recht Justinians (des 6. Jahr-
hunderts) unverändert tausend Jahre später auf ganz neue Ver-
hältnisse in Anwendung zu bringen! 

Wir empfingen das Recht des Corpus juris aus den Händen 
der italienischen Juristen (vgl. unten § 28) in einer bereits durch 
die Gesetzgebung der Kirche (das im Corpus juris canonici enthaltene 
kanonische Recht) und durch die italienische Rechtslehre und Rechts-
übung fortgebildcten Gestalt. In Deutschland selbst ist dann eine 
weitere Fortbildung des aufgenommenen römischen Rechts durch 
die Reichsgesetzgebung sowie durch die deutsche Rechtslehre und 
Rechtsübung eingetreten. So wurde das gemeine deutsche Pandekten-
recht ein den deutschen Verhältnissen angepaßtes römisches 
Privatrecht, und unsere Wissenschaft vom Pandektenrecht 
bedeutete also eine Wissenschaft von dem römischen Privatrecht in 
der veränderten Gestalt, die es als „heutiges" gemeines deut-
sches Privatrccht gewonnen hatte. 

Das Pandektenrecht hattfr jedoch nicht vermocht, das während 
des Mittelalters in zahlreichen Ortsrechten, Stadtrechten, Land-
rechten zur Ausbildung gebrachte einheimische deutsche Privat-
recht vollständig zu zerstören. Eine ganze Reihe einheimisch 
deutscher Rechtssätze blieb auch nach der Aufnahme des römi-
schen Rechts in partikularrechtlichcr,  d. h. in ortsrecht-
licher, stadtrechtlicher, landrechtlicher Geltung. Das Pandekten-
recht ward nur sog. subsidiäres (ergänzendes) gemeines Recht. 
Abweichende Bestimmungen des Partikulairrechts gingen vor 
(„Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecbt bricht gemeines Recht"). 
Ja, das gemeine Pandektenrecht selber mußte unter der Hand 
der deutschen Juristen nicht bloß einzelne deutsche Rechtssätze, 
sondern ganze ihm fremde Rechtseinrichtungen aus dem einheimischen 
deutschen Rechte in sich aufnehmen (so die Familienfideikommisse, 
die Reallasten, die Erbverträge). 

Es war selbstverständlich, daß auch dies dem deutschen 
Boden selbst entsprungene, im vollsten Sinne des Wortes 




